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SILVESTER 
Rücksichtnahme 
 

Silvester rückt immer näher und 

der Jahreswechsel steht vor der 

Tür. Dieser wird traditionell mit einem Feuerwerk 

begleitet. Dabei soll aber auch auf andere Acht ge-

geben werden!  

Die Verwendung von Feuerwerkskörper und Silves-

terknaller der Kategorie F2 ist im Ortsgebiet und in 

unimittelbarer Nähe zu Menschenansammlungen 

verboten. Handeln Sie im Umgang mit Silvester-

knallern und Feuerwerkskörpern verantwortungs-

voll und nehmen Sie Rücksicht! Dies gilt besonders 

in der Umgebung von Tieren. Generell sollten  

Haustiere zu Silvester bei geschlossenen Fenstern 

und Türen im Gebäude bleiben, damit die Lautstär-

ke des Feuerwerkes etwas gedämmt wird.  

Auch Weidetiere und Wildtiere werden durch das 

Feuerwerk erschreckt. Durch die hellen Lichter wird 

das Tier in Angst und großen Stress versetzt und 

flüchtet, was zu Unfällen im Straßenverkehr führen 

kann. Auch die Winterreserven der Tiere werden 

stark beansprucht und viel Energie, welche für den 

Winter benötigt wird, wird verbraucht.  

 

 

SCHNEERÄUMUNG 
Pflichten der Anrainer 
 

Der Winter steht wieder bevor und wir möchten 

auszugsweise  auf die Straßenverkehrsordnung  

§ 93. (1) StVO hinweisen: 

Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebie-

ten, haben dafür zu sorgen, dass die entlang der 

Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 

3m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr  

dienenden Gehsteige und Gehwege, entlang der 

ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6:00 Uhr bis 

22:00 Uhr von Schnee und Verunreinigungen  

gesäubert, sowie bei Schnee und Glatteis bestreut 

werden. Ist kein Gehsteig (Gehweg) vorhanden, so 

ist der Straßenrand in der Breite von 1 m zu  

säubern und zu bestreuen. Das Ablagern von 

Schnee auf 

der Straße 

ist verboten. 

Kommt es 

dadurch zu 

einem Unfall, 

kann der 

Verursacher 

rechtlich  

belangt wer-

den. 

 

HEIZKOSTENZUSCHUSS 
Antrag 2021/22 

 
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial 

bedürftigen NiederösterreicherInnen einen einma-

ligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 

2021/2022 in Höhe von € 150,00 zu gewähren. 

Die Anträge können ab sofort bis spätestens  

30. März 2022 beim  Gemeindeamt gestellt wer-

den. Die Festsetzung der Auszahlungshöhe und 

die Auszahlung selbst erfolgt direkt durch die NÖ 

Landesregierung. Antragsformular, Richtlinien und 

Erläuterungen zu den Richtlinien sind im Internet 

unter: https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/

Foerd_Heizkostenzuschuss.html abrufbar.  
 

Voraussetzungen Heizkostenzuschuss: 

•  Österreichische Staatsbürgerschaft 

•   Staatsangehörige eines anderen EWR Mit- 

  gliedstaates sowie deren Familienangehörige 

 Anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Kon- 

  vention 

•  Drittstaatsangehörige, wenn es sich um  

  Familienangehörige von EWR-BürgerInnen im  

 Sinne von Art. 24 in Verbindung mit Art. 2 der 

 EU Richtlinie RL 2004/38/EG handelt 

•  Hauptwohnsitz in NÖ 

•  Monatliche Bruttoeinkünfte, die den jeweiligen  

 Ausgleichszulagenrichtsatz gemäß § 293 

 ASVG nicht überschreiten 

 

Von der Förderung ausgenommen sind:  

• Personen, die keinen eigenen Haushalt führen 

• Personen, die die bedarfsorientierte Mindest-

 sicherung beziehen 

• Personen, die in Heimen auf Kosten eines  

  Sozialhilfeträgers untergebracht sind 

• Personen, die keinen eigenen Heizaufwand 

 haben, weil sie einen privatrechtlichen An- 

  spruch auf Beheizung der Wohnung bzw.  

 Bereitstellung von Brennmaterial besitzen 

 (Ausgedinge, Pachtverträge, Deputate usw.) 

 und diese Leistungen auch tatsächlich  

  erhalten. 

•  Alle sonstigen Personen, die keinen eigenen 

 Aufwand für Heizkosten haben 

 

Auskünfte über den Heizkostenzu-

schuss erhalten Sie beim Amt der 

NÖ Landesregierung, Bürgerser-

vice-Telefon: 02742/9005-9005 

oder im Gemeindeamt Gresten-

Land: 07487/2240.  
„Unser Bauhof Frühmorgens im Einsatz“ 
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VORWORT 

Wort des  

Bürgermeisters  
 

 

Geschätzte Bürgerinnen 

und Bürger! 

„2020 - ein Jahr wie kein anderes!“ Mit diesen  

Worten begann mein Vorwort im Landkurier 

zum Jahresende 2020. Wer hätte gedacht, 

dass wir ein weiteres Jahr mit Infektionswellen 

und Lockdowns erleben werden.  

Die Situation stellt uns noch immer vor große  

Herausforderungen und verlangt von uns Ein-

schränkungen in unser persönliches und  

gesellschaftliches Leben. Eine wesentliche 

Verbesserung brachte die Entwicklung eines 

wirksamen Impfstoffes. Die Impfung bietet ei-

nen guten Schutz vor der Infektion und ich 

möchte alle einladen, die kostenlose Schutz-

impfung in Anspruch zu nehmen.  

Die finanziellen Einbußen als Folge der Corona

-Krise schlugen sich nun doch nicht so negativ 

im Gemeindebudget nieder, wie befürchtet. Die 

wirtschaftliche Erholung, die Gemeindepakete 

des Bundes und des Landes konnten beinahe 

alle prognostizierten Mindereinnahmen abde-

cken. Daher konnten wir die geplanten Vorha-

ben im heurigen Jahr umsetzen.  

Im Frühjahr konnte der Um- und Ausbau des 

Arzthauses fertiggestellt werden. Vier Ordinati-

onen wurden gebaut. Drei barrierefreie Ordina-

tionen wurden bereits bezogen.  

Die Aufschließungsstraße der neuen Siedlung 

Haselweg mit allen notwendigen Einbauten 

(Kanal, Wasser, Strom, Breitband-

Leerverrohrung) konnte im Mai fertiggestellt 

werden. Insgesamt wurden schon fünf Einfami-

lienhäuser errichtet und drei Familien sind be-

reits eingezogen,  

Auch der Hochwasserschutz Schwaighofgra-

ben wurde im heurigen Jahr fertiggestellt und 

bietet nun eine wesentliche Verbesserung bei 

Starkregenereignissen. Erfreulich war im  

heurigen Jahr, dass die budgetierten Mittel für 

Unwetterschäden Großteils nicht verwendet 

werden mussten.  

Aktuell arbeiten wir an der Verbesserung der  

Verkehrssicherheit in der Kühbergsiedlung. 

Ein Gehsteig im Bereich des Grundstückes 

der Familie Baumann soll den Fußgängern zu-

sätzlichen Schutz bieten.  

Trotz der weiterhin angespannten finanziellen 

Lage sind wir bemüht, anstehende Projekte zu 

finanzieren und umzusetzen. Weitere Informa-

tionen darf ich im nächsten Landkurier 

(Budgetsitzung Mitte Dezember) weitergeben.  

Als Bürgermeister möchte ich mich bei allen 

Bürgerinnen und Bürgern für die gute Zusam-

menarbeit und das entgegengebrachte Ver-

ständnis im abgelaufenen Jahr bedanken.  

Ein besonderes Dankeschön darf ich für den  

Einsatz und die wertvolle Zusammenarbeit an 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-

meinde richten. Alles Gute möchte ich unserer 

langjährigen Mitarbeiterin Roswitha Bogenrei-

ter wünschen, die im Sommer in den wohlver-

dienten Ruhestand trat. Danke für die zuver-

lässige Arbeit und den Teamgeist.  

Herzlichen Dank auch an alle Mitglieder des  

Gemeinderates für das Miteinander, für die 

produktiven Diskussionen und für die vielen 

erforderlichen Beschlüsse.  

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern 

ein gesegnetes Weihnachtsfest, Gesundheit 

und ein erfolgreiches Jahr 2022.  

  

IMPRESSUM 
Medieninhaber, Herausgeber, Herstellungsort: 

Gemeinde Gresten-Land, Friedhofgasse 4, 3264 Gresten 

Blattlinie: Information, Ausschreibung und Verlautbarung 

amtlicher Kundmachungen (gemäß § 41 (1) AVG) für die  

Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger von Gresten-Land. 

Kontakt: 07487/2240, gemeinde@gresten-land.gv.at 

Homepage: www.gresten-land.gv.at  

*Frohe Weihnachten* 

mailto:gemeinde@gresten-land.gv.at
http://www.gresten-land.gv.at
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WIR GRATULIEREN... 

Leopold Jagersberger 

Hinterhof 

zum 85. Geburtstag 

Leopold Wechselauer 

Sichelschmiedleiten 

zum 80. Geburtstag 

Gottfried Haslauer 

Unteramt  

zum 85. Geburtstag 

Hermine Pöchhacker  

Unteramt 

zum 85. Geburtstag 

Engelbert Buchebner 

Unteramt 

zum 80. Geburtstag 

Irma Sollböck-Wochner 

Schadneramt 

zum 80. Geburtstag 

Helga und Leopold Wechselauer 

Sichelschmiedleiten 

zur Goldenen Hochzeit 

Fotos: Gemeindearchiv Gresten-Land 
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WIR GRATULIEREN... 

Christine und Johann Tanzer 

Hochbuchberg 

zur Goldenen Hochzeit 

WIR TRAUERN UM... 

Maria Scheinhart  

Brunnbach 

*1933 

Marianne 

Thalhauser  

Oberamt 

*1938 

WIR BEGRÜSSEN… 

 

• Viktor August Bogenreiter  

Unteramt  

 

• Fiona Luger      

Unteramt 

 

• Anna Maria Pinter 

Oberamt 

 

• Anna Steiner 

Ödenweg 

 

• Amelie Latschbacher 

Baumgarten        

WIR GRATULIEREN…  

Lehrabschlussprüfung    Elektrotechniker   Markus Daurer 

Lehrabschlussprüfung     Maurer    Mathias Scharner 

HTBLA Waidhofen/Ybbs   Matura        Andreas Scharner 

BAfEP Amstetten    Matura    Christof Pöchacker 

 

Auch heuer haben zahlreiche Jugendliche ihre Ausbildung abgeschlossen. Sei es den Polytechnischen  

Lehrgang, Lehrabschluss, Matura, Meisterprüfung oder ein Studium. Die Gemeinde gratuliert vorab allen, 

zu ihren erfolgreichen Abschlüssen im Jahr 2021 und wünscht alles Gute für die weitere Berufslaufbahn. 

Nach Vorlage des Abschlussnachweises wird eine Förderung (€ 20,00 bzw. € 50,00) gewährt.  

Margareta Luger 

Kerschbaum- 

mühle 

*1932 

Fotos: Unterberger Bestattung, Ybbstal Bestattung 

Theresia und Leopold Puchebner 

zur Diamantenen Hochzeit sowie  

Leopold zum 85. Geburtstag 
 

Wir entschuldigen uns für unseren  

Fehler im letzten Landkurier.  

Der Hausname lautet richtig: Reifthal 

Rosa Imhof 

Oberamt 

*1931 
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FEUERBESCHAU 
Ab Jänner 2022 
 

Feuerbeschau für Ihre Sicherheit!  

Die nach den geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen regelmäßig durchzuführende Feuerbeschau 

wird von Ihrem öffentlich zugelassenen Rauchfang-

kehrer im Auftrag der Gemeinde Gresten-Land vor-

genommen. Dies bringt nicht nur Schutz und Si-

cherheit für die Bewohner der Liegenschaften, son-

dern auch für die Einsatzkräfte, sollte es zu einem 

Notfall kommen. In enger Abstimmung mit den zu-

ständigen Feuerwehren und der Gemeinde Gresten

-Land wird die feuerpolizeiliche Beschau durch Ih-

ren „öffentlich zugelassenen Rauchfangkehrer“ be-

ginnend bei den landwirtschaftlichen Objekten ab 

Jänner 2022 durchgeführt. Ziel der Beschau ist die 

Feststellung brandgefährlicher Zustände. Sie um-

fasst auch die Maßnahmen des vorbeugenden 

Brandschutzes. Dies sollen die Entstehungen und 

Ausbreitungen von Bränden entgegenwirken und 

bei einem Brand eine wirksame Brandbekämpfung 

ermöglichen. Bitte bedenken Sie: Die feuerpolizeili-

che Beschau ist keine Schikane des Gesetzgebers, 

sondern dient dem Schutz und der Sicherheit für 

Bewohner, Nachbarn und Einsatzkräfte. Etwaige 

Mängel werden vom Rauchfangkehrermeister in 

einem Protokoll festgehalten und sind innerhalb der 

vorgegebenen Frist zu beheben. Die Mängelbehe-

bung ist dann dem Rauchfangkehrermeister mitzu-

teilen. Die Gebühr für die feuerpolizeiliche Beschau 

ist landesgesetzlich geregelt und wird von Ihrem 

zuständigen Rauchfangkehrermeister vorgeschrie-

ben. Für 2021 gelten dafür folgende Tarife 

(Änderungen für 2022 möglich): 

• Für Wohngebäude mit maximal 2 Wohnein-

heiten inkl. Nebengebäude  € 57,61 

• Für Bauwerke wie z.B. Gewerbe-, Industrie-

objekte, Land – und Forstwirtschaftliche  

Anwesen, Tiefgaragen:  

 je angefangener halben Stunde  € 48,70 

• Für Mitwirken des Feuerwehrmitgliedes:  

je angefangener halben Stunde:  € 24,36 

Sie erhalten zeitgerecht eine Verständigung über 

den Besichtigungstermin von Ihrem Rauchfang-

kehrer.  

 

 

TRINKWASSERWERTE 
Wasserversorgungsanlagen 
 

Die angegebenen Werte wurden dem vom WSB 

Labor-GmbH in Krems/Donau per 08. März 2021 

ausgestellten Inspektionsbericht entnommen. Beim 

untersuchten Trinkwasser der Wasserquellen 

„Brunnbachquelle“ und „Leithen“ handelt es sich 

um physikalisch unauffälliges Wasser mittlerer 

Härte ohne Zeichen hygienisch bedenklicher Ver-

unreinigungen im chemischen Routinebefund.  

Weder im physikalischen, noch im chemischen Be-

fund zeigen sich gegenüber der letzten Untersu-

chung wesentliche Änderungen der Wasserbe-

schaffenheit. Das in Verkehr gebrachte Wasser 

entspricht im Rahmen des durchgeführten Unter-

suchungsumfanges den Grenz– und Richtwerten 

der Trinkwasserverordnung (BGBI. II 304/2001) 

bzw. dem ÖLMB Kapitel B1 in der jeweils gelten-

den Fassung.  

Brunnbachquelle, Wiesergraben 08.03.2021 

Dirnbachgraben, Ungermühle 08.03.2021 

 Messwerte TWV/RW 

pH-Wert 7,1 6,5-9,5 

Gesamthärte 13,8  

Karbonathärte (°dH) 13,8  

Nitrat (mg/l)  7,7  

Chlorid (mg/l)  <2 200 

Sulfat (mg/l)  4,9 250 

Calcium (mg/l)  55 400 

Eisen (mg/l)  <0,01 0,2 

Kalium (mg/l)  0,59 50 

Magnesium (mg/l)  27 150 

Natrium (mg/l)  <1 200 

 Messwerte TWV/RW 

pH-Wert 7,2 6,5-9,5 

Gesamthärte 10,6  

Karbonathärte (°dH) 10,6  

Nitrat (mg/l)  5,7  

Chlorid (mg/l)  <2 200 

Sulfat (mg/l)  7,5 250 

Calcium (mg/l)  69 400 

Eisen (mg/l)  0,019 0,2 

Kalium (mg/l)  0,58 50 

Magnesium (mg/l)  4,2 150 

Natrium (mg/l)  1,3 200 
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JAGDPACHT 
Einsicht und Auszahlung 
 

Die Jagdpacht der Jagdgenossenschaften Ober-

amt, Schadneramt und Unteramt wurden im  

Dezember 2021 in die Gemeindekassa eingezahlt. 

Gemäß § 37, Abs.3, LGBl. 6500, liegen die Jagd-

verteilungspläne in der Zeit von 30.12.2021 – 

13.01.2022 während der Amtsstunden (Montag - 

Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr und Freitag 13:00 - 16:00 

Uhr) im Gemeindeamt Gresten-Land zur öffentli-

chen Einsicht auf. Begründete Beschwerden gegen 

die Feststellung der Anteile können schriftlich im 

Gemeindeamt während der Auflage eingebracht 

werden. Die Auszahlung wird voraussichtlich am 

Sonntag, 16. Jänner 2022 in der Zeit von 10:00 - 

12:00 Uhr im jeweiligem Gasthaus stattfinden,  

jedoch muss die Corona-Situation zum gegebenen 

Termin beachtet werden.  

Auszahlung Oberamt .……... GH Harreither, Teufel 

Auszahlung Schadneramt … GH PÖ, Pöchhacker 

Auszahlung Unteramt:  …….. GH Kummer  

 

Die an diesem Tag nicht behobenen Anteile kön-

nen bis spätestens 30. Juni 2022 am Gemeinde-

amt während den Amtsstunden behoben werden.  

Eine Überweisung des Jagdpachtes ist, unter Ab-

zug von Überweisungsspesen und nach Bekannt-

gabe einer Bankverbindung an das Gemeindeamt, 

möglich. Bagatellbeträge unter € 15,- werden laut 

§6 der Jagdverordnung nicht überwiesen und sind 

nur während der angegebenen Zeit abzuholen.  

 

 

WASSERZÄHLER 
Selbstablesekarten 
 

Die Bekanntgabe des Wasserzählerstandes erfolgt 

wieder durch die Ablesekarten, welche per Post an 

die Gemeindebürger versandt werden. Um den 

Zählerstand zuzusenden gibt es folgende Möglich-

keiten:  

1. Möglichkeit: Tragen Sie den Zählerstand 

händisch auf der Karte ein und schicken sie 

diese per Post zurück. (Achtung! Die Karte 

kommt nicht in das Gemeindeamt) 

2. Möglichkeit: Mit dem Smartphone den QR-

Code einscannen und die Daten eingeben.  

3. Möglichkeit: 

Loggen Sie sich auf 

www.zaehlerstand.at 

mit Kundennummer 

und Zugangscode ein 

und geben Sie die  

Daten an.  

RINDERBESAMUNGEN 
Einreichfrist 
 

Bis einschließlich Montag, 31.01.2022 können 

noch die Rinderbesamungsscheine aus dem Ka-

lenderjahr 2021 im Gemeindeamt zur Auszahlung 

des Gemeindebeitrages vorgelegt werden. Bringen 

Sie rechtzeitig die Besamungsscheine ins Gemein-

deamt. Nach Ablaufen der 

Frist können für 2021   

keine Förderbeträge mehr 

ausbezahlt werden!  

 

 

RAUSCHBRANDIMPFUNG 

Anmeldung 
 

Auch 2022 besteht wieder die Möglichkeit, seine 

Rinder für die Rauschbrandimpfung anzumelden. 

Bis 28. Februar ist die Anmeldung im Gemeinde-

amt bekannt zu geben.  Die Angabe kann auch im 

Zuge der öffentlichen Jagdpachtauszahlung am, 

Sonntag, den 16. Jänner, in den Gasthäusern ge-

macht werden. Die Hofgebühr für 1-4 Rinder be-

trägt € 20,-, jedes weitere Rind € 2,40/Impfung.  

 

 

ERHEBUNG KANAL 
Kurzzeitiger Stopp 
 

Die Kanalflächenerhebung wird in Zusammenar-

beit mit der Firma Schuster aus Wieselburg erle-

digt. Da unser zuständiger Ansprechpartner der 

Firma Schuster aus gesundheitlichen Gründen für 

einige Zeit ausfällt, werden die Kanalflächenerhe-

bungen Anfang des nächsten Jahres wieder aufge-

nommen und weitervermessen. Die Liegenschafts-

besitzer werden zeitgemäß verständigt.  

 

 

BAUGRUND 
Siedlung Haselweg 
 

Zwei der neu aufgeschlossenen Gründe der Sied-

lung Haselweg können noch erworben werden. Die 

Grundstücksgröße variiert zwischen 700 - 1.000m². 

Der Preis pro m² beträgt  

€ 62,00.  

Johannes Wolmersdorfer, 

Tel.: 07487/2328-1062 
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ZERTIFIKATE - CORONA 
Testung, Impfung, Genesung 
 

Die Gemeinde Gresten-Land bietet Ihnen an, nach 

Vorlage der E-Card ein Zertifikat bezüglich Corona 

-testung, -impfung oder -genesung kostenlos aus-

zudrucken. Dieses Zertifikat dient als Nachweis für 

3G bzw. 2G und kann praktisch auf dem Handy mit 

Grüner- Pass App vorgezeigt werden.  Das Zertifi-

kat ist natürlich auch im Papierformat gültig.  

Besitzt man eine Handy-Signatur, kann man das 

Zertifikat unter https://www.gesundheit.gv.at/

service/gruener-pass/inhalt selbst abrufen. Die 

Handy-Signatur kann ebenfalls auf 

der Gemeinde beantragt werden. Da-

zu ist wichtig, das Handy und einen 

gültigen Ausweis dabei zu haben.  
 

 

CORONA - ANMELDUNG 
Impfung, Testung 
 

Gerne sind wir bei der Anmeldung für eine Corona-

impfung oder -testung bei Ihrem Arzt oder Apothe-

ker behilflich. Halten Sie dafür Ihre E-Card und den 

Terminkalender bereit, damit es keine Überschnei-

dungen gibt und der dann gebuchte Termin auch 

sicher wahrgenommen werden kann.  

 

Unter notrufnoe.com/impfung finden Sie viele Infor-

mationen bezüglich Impfung, Impfstoff und den 

Impffortschritt in Niederösterreich. Die Impfanmel-

dung erfolgt ebenfalls über diesen Link. Die Impf-

busse sind auch weiterhin in ganz Niederösterreich 

unterwegs und impfen die 1., 2. oder 3. Dosis. Für 

eine Impfung beim Impfbus muss vorher keine An-

meldung gemacht werden.  

Möchte man die Impfung bei einem Hausarzt  

erhalten, ist eine Anmeldung erforderlich!  

 

Das Impfzentrum Wieselburg (Messegelände) ist 

von Montag - Freitag von 14:00 - 19:00 Uhr und  

Samstag, Sonntag und Feiertag von 09:00 -  

14:00 Uhr geöffnet.  

 

Der Impfbus kommt am Samstag, 18. Dezember 

von 10:00 - 13:00 Uhr zur Kulturschmiede Gresten.  

 

 

KINDERGARTEN 
Einschreibung 
 

Die Kindergarteneinschrei-

bung für das Kindergartenjahr 

2022/23 ist am 25. Jänner 2022 und am  

01. Februar 2022 geplant! Eingeladen sind alle 

Kinder die vor dem 28. Februar 2021 geboren 

sind. Die Eltern werden ersucht, sich entweder per-

sönlich oder telefonisch (07487/2240) im Gemein-

deamt an einem dieser zwei Tage einen Termin 

geben zu lassen. Das notwendige Datenblatt zur 

Einschreibung ist zu Hause online unter: https://

www.noe.gv.at/noe/Kindergaerten-Schulen/

Datenblatt.html auszufüllen. Das Datenblatt ist voll-

ständig ausgefüllt zur Einschreibung in den Kinder-

garten mitzubringen.  

Für Kinder im letzten Jahr vor dem Schuleintritt 

ist der Kindergartenbesuch verpflichtend!  

 

 

VOLKSSCHULE 
Einschreibung 
 

Die Einschreibung für das kommende Volksschul-

jahr 2022/ 2023 erfolgt im Februar 2022. Stattfin-

den wird die Einschreibung in der Volksschule 

Gresten am 21. und 22. Februar 2022. Nähere  

Informationen unter: https://

vsgresten.jimdofree.com/  

Die Volksschule Gresten wird 

seit 01. September 2021 von 

Frau Gabriela Oelmann MSc 

BEd geleitet.  

 

 

VERSCHMUTZTE  

FAHRBAHN 
Straßenausfahrten 
 

Es wurde beobachtet, dass Ausfahrten aus Liegen-

schaften und Feldern die Fahrbahn mit Mist und 

Erde stark verschmutzen. Die Verursacher werden 

aufgefordert, diese 

Fahrbahnverschmut-

zung nach den not-

wendigen Arbeiten 

umgehend wieder 

zu säubern. 
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REGISTERZÄHLUNG 
Statistik Austria  
 

Statistik Austria führt alle zehn Jahre eine Volks-

zählung durch. Dafür ist es wichtig zu wissen, wel-

che Personen tatsächlich in Österreich leben. Das 

Registerzählungsgesetz schreibt vor, dass die Da-

ten der Volkszählung 2021 grundsätzlich rein aus 

Verwaltungsregistern gewonnen werden sollen. 

Im Gegensatz zu traditionellen Volkszählungen 

entfällt das Ausfüllen von Formularen durch Bürge-

rinnen und Bürger. In nur einem einzigen Fall er-

laubt das Registerzählungsgesetz, dass sich die 

Bundesanstalt Statistik Österreich direkt an be-

stimmte Personen der Wohnbevölkerung wenden 

darf. § 5 Abs. 5 bestimmt: „Ist zur Ergänzung und 

Berichtigung der Basisdaten oder zur Analyse ge-

mäß Abs. 4 eine Befragung der Betroffenen erfor-

derlich, so haben auf Verlangen der Bundesanstalt 

die Inhaber der Verwaltungsdaten den Namen und 

Adresse der Betroffenen der Bundesanstalt binnen 

14 Tagen bekannt zu geben. Die Betroffenen sind 

der Bundesanstalt zur zweckdienlichen Aus-

kunftserteilung verpflichtet.“ 

Diese Personen stellen Klärungsfälle dar, weil sie 

in keinem anderen Verwaltungsregister als dem 

Zentralen Melderegister mit Lebenszeichen vor-

handen sind. Sie werden per RSb-Brief ange-

schrieben, mit dem sie um Auskunft ersucht wer-

den, ob sie am 31.10.2021 tatsächlich den Haupt-

wohnsitz (= Mittelpunkt der Lebensbeziehungen) in 

Österreich hatten. 

 

 

SO SCHMECKT NÖ 
Schmankerl aus Gresten 

 

„Regionalen Lebensmitteln 

den Vorrang geben und so-

mit einen aktiven Beitrag 

zum Klimaschutz leisten ist das Gebot der Stunde. 

Regional erzeugte Lebensmittel belasten die Um-

welt aufgrund der kürzeren Transportwege weniger 

als importierte Ware. Außerdem wird heimisches 

Obst und Gemüse reif geerntet, ist frei von Konser-

vierungsmitteln und voller Vitamine. Nutzen Sie die 

Gelegenheit zum „regional Einkaufen“ bei den Bäu-

erinnen und Bauern in unserer Gemeinde und ge-

nießen Sie frei nach dem Motto „So schmeckt  

Niederösterreich“. 
Bauernmärkte, Regionalläden oder heimische  

Online-Shops versorgen uns mit regionalen und 

saisonalen Produkten höchster Qualität. Wenn Sie  

wissen möchten, wo die nächsten Direktver-

markterInnen zu finden sind, hilft  „So schmeckt  

Niederösterreich“ mit der Website 

www.soschmecktnoe.at. Dort finden Sie Informatio-

nen über regionale Einkaufsmöglichkeiten wie  

Bauernmärkte und Regionalläden in Ihrer Nähe. 

GESUNDE GEMEINDE 
Rückblick und Vorschau 
 

Die Gesunden Gemeinden Gresten und Gresten-

Land haben im Jahr 2021 trotz der Corona-

Situation viele Veranstaltungen durchführen  

können. Von 11 geplanten Veranstaltungen konn-

ten  7 Termine wahrgenommen werden.   

Die aktivsten Teilnehmer der Grestner Bewegung-

schallenge erhielten bei der Abschlussveranstal-

tung am 21. Oktober eine kleine Aufmerksamkeit 

für ihre Leistungen. Gewinnerin in Gresten-Land  

war Katharina Rana und der aktivste Teilnehmer 

Tobias Ellinghausen. Außerdem wurden unter al-

len Teilnehmern 20 GWG-Gutscheine im Wert von 

je € 20,- verlost.  

Leider mussten die letzten  

beiden Termine „Power Früh-

stück nach der TCM“ mit Karin 

Riedl und der Vortrag „Fit ein 

Leben lang“ mit Oberarzt Dr. 

Paumann gemeinsam mit dem 

Programm „Vorsorge aktiv“ 

abgesagt  werden. Diese  

Veranstaltungspunkte sollen allerdings im nächs-

ten Jahr wieder aufgegriffen und nachgeholt wer-

den.  

 

2022 soll der Schwerpunkte im Ersten Halbjahr auf 

Ernährung und im Zweiten Halbjahr auf Bewegung 

liegen. Dazu werden im Arbeitskreis der Gesunden 

Gemeinde wieder interessante Vorträge und Work-

shops organisiert, um den Bürgern von Gresten-

Land  und Gresten ein vielfältiges Jahresprogramm 

für 2022 bieten zu können.  

http://www.soschmecktnoe.at
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ENERGIE.VORBILD 
Gemeinde ist Vorreiter 

 

Seit 2013 sind Gemeinden per NÖ Energieeffi-

zienzgesetz verpflichtet, ihre Energieverbräuche 

durch eine Energiebuchhaltung zu überwachen. 

Um die Qualität der Energiebuchhaltung zu  

steigern, gibt es seit 2016 das Projekt 

„Energie.Vorbild.Gemeinden“. Beim Energie- & 

Umwelt-Gemeindetag 2021 der Energie- und Um-

weltagentur NÖ wurde Gresten-Land als eine von 

130 Gemeinden als Energie.Vorbild.Gemeinde 

ausgezeichnet.  

Grundlage für den Erhalt der Auszeichnung waren 

umfassende Energieberichte für die Jahre 2016 bis 

2020. Darin enthalten sind neben den Energiever-

bräuchen der Gemeindegebäude und Anlagen 

auch Vorschläge für energetische Verbesserungen. 

Die Vorschläge werden im Gemeinderat diskutiert, 

um so die Energieeffizienz in der Gemeinde voran-

zutreiben. Das Land Niederösterreich unterstützt 

mit der Energie- und Umweltagentur NÖ und der 

Energieberatung NÖ bei der Berichterstellung und 

Datenerfassung im Energiebuchhaltungspro-

gramm. Niederösterreich hat als erstes Bundes-

land die landesweiten Klimaziele auf jede Gemein-

de heruntergebrochen.   
 

 

HAUPTVERSAMMLUNG 
Feuerwehr Gresten-Land 
 
Am Sonntag den 19.9.2021 fand im Gasthaus  

Durlmühle die 83. Hauptversammlung statt. Zu Be-

ginn wurde den verstorbenen Kameraden gedacht, 

insbesondere OLM Ritzinger Engelbert der am Be-

ginn des vorigen Jahres verstorben ist. Im An-

schluss sprachen OBI Johann Frühwald und 

 

BI Daniel Grabner die Gelöbnisformel für ihre neue 

Periode im Feuerwehrkommando. Diese bedank-

ten sich dann beim Vizebürgermeister OV Herbert 

Leichtfried für seine 31 Jahre, die er in der Verwal-

tung der Feuerwehr Gresten-Land tätig war und 

wünschten alles Gute für seine Aufgaben im Be-

zirksfeuerwehrkommando. Danach wurden Manf-

red Leichtfried und Martin Leichtfried als neue Ver-

waltung in der Feuerwehr bestellt. 

Für seine langjährige Unterstützung und Zusam-

menarbeit mit der Feuerwehr wurde Altbürger-

meister Leopold Latschbacher, als Ehrenmitglied in 

der Feuerwehr aufgenommen. Ebenfalls wurde  

BI Franz Grabner für seine Arbeit und Engagement 

in seinen beiden Funktionsperioden als Komman-

dant-Stellvertreter zum Ehrenbrandinspektor  

befördert. Stolz darf die Freiwillige Feuerwehr 

Gresten-Land berichten, dass sie nun fünf neue 

Mitglieder zählen: Benjamin Scharner, Johannes 

Rumpl , Johanna Pöchhacker, David Lengauer und 

Mathias Pöchhacker. Text: FF Gresten-Land 

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und eNu-

Geschäftsführer Herbert Greisberger gratulieren  Bgm. 

OSR Erich Buxhofer und EGR Mathias Aigner zur Aus-

zeichnung als Energie.Vorbild.Gemeinde! 

Foto: A1-fotografie-c.hinterndorfer 

Stehend von links: Josef 

Pöchhacker, Mathias 

Leichtfried, Josef Leicht-

fried, David Lengauer, 

Herbert Leichtfried, Ma-

thias Scheiblauer, Ernst 

Schachinger, Stefan Bo-

genreiter, Daniel Grabner, 

Martin Leichtfried, Benja-

min Scharner, Johannes 

Rumpl, Johanna Pöch-

hacker, Mathias Pöch-

hacker, Manfred Leicht-

fried, Roland Hudl 

Sitzend von links: Franz 

Grabner, Bgm OSR Erich 

Buxhofer, Johann Früh-

wald, Franz Spendlhofer 

Foto: FF Gresten-Land 
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Von links: Jugendgemeinderat Johann Halbartschlager,  

Sebastian Pöchacker, Thomas Wailzer, Viktoria Lechner,  

Michael Plank, Vizebürgermeister Herbert Leichtfried  

Foto: Hans Karner 

JUNGBÜRGERFEIER  
Jahrgang 2003 
 

Heuer fand erstmals die Jungbürgerfeier der Ge-

meinde Gresten-Land statt. Aufgrund der Corona 

Situation musst diese im Vorjahr leider abgesagt 

werden. Gemeinsam mit Jugendgemeinderat  

Johann Halbartschlager und Vizebürgermeister 

Herbert Leichtfried verbrachten die drei Jungbürger 

einen gemütlichen Abend in der Pizzeria Napoli. 

 

 

 

 

 

ALLERHEILIGEN  
Kameradschaftsbund 
 

Traditionell wurde am 01. November der gefalle-

nen Soldaten in Kriegszeiten gedacht und als Zei-

chen ein Kranz an der Gedenkstätte niedergelegt. 

Nach der Segnung durch Geistlichen Rat Herrn 

Pfarrer Franz Sinhuber marschierte der Kamerad-

schaftsbund unter musikalischer Begleitung der 

Ortskapelle durch Gresten.  

CHRISTBAUMSPENDE 
Gemeindeamt 
 

Ein herzliches Dankeschön 

gilt der Familie Seefried, 

die der Gemeinde Gresten

-Land wieder einen schö-

nen Christbaum gespendet 

hat. Es ist schon Tradition, 

dass der Baum von den 

Bauhofarbeitern vor dem 

1. Adventwochenende vor 

dem Gemeindeamt aufge-

stellt wird und für die Ein-

stimmung auf die Weih-

nachtszeit sorgt. Danke 

auch bei der Firma Kraml, 

die beim Aufstellen mitge-

holfen hat.   

 

 

LANDJUGEND  
Jahreshauptversammlung 

 
Die Neuwahlen und Jahreshauptversammlung der 

Landjugend Gresten wurden am 02. Oktober 2021 

im Stadel beim Karl-Wirt abgehalten. Die Leitung 

bedankte sich bei den Mitgliedern für das  

erfolgreiche Sprengeljahr und ließ es Revue passie-

ren. Nach den Neuwahlen bedankten sich Julia 

Plank und Mathias Leichtfried für ihre Wiederwahl 

als Leitung und dürfen sich über 9 neue Mitglieder   

freuen. 

Foto: Josef Heigl 

Von links stehend: Magdalena Schausberger, 

Pöchacker Kerstin, Lukas Plank, Lukas Ritzinger,  

Johannes Rumpl, Viktoria Lechner, Tobias Teufl, 

Magdalena Plank, Thomas Wailzer, Patrick List 

Von links sitzend: Lisa Hofmacher, Mathias Leichtfried, 

Julia Plank, Patrik Ritzinger 

Foto: Landjugend Gresten 
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SCHI- u. 

SNOWBOARD 
Meisterschaft 
 

Termin: So, 20. Februar 2022 

Sportart: Ski- und Snowboard 

Disziplin: Riesentorlauf  

Wertung: Best of Two 

Start: 11:00 Uhr 

Startnummernausgabe: ab 

10:00 Uhr im Zielbereich - 

Kein Startgeld! 

Ort: Lackenhof/Ötscher, 

Fuchswaldpiste - Aufgrund 

der derzeitigen Situation be-

züglich Schließung der  

Ötscherlifte, kann es zu Änderungen des Austra-

gungsortes bzw. Absage durch ungewisse Pisten- 

und Liftsituation kommen.  

 

Alle, die in Gresten-Land, Gresten, Randegg oder 

Reinsberg wohnen, arbeiten, zur Schule gehen 

oder Mitglied eines Vereines (lt. ZVR) sind, sind 

auch heuer wieder zu den regionalen Meisterschaf-

ten herzlich eingeladen. 

• Jede Gemeinde prämiert ihre(n) eigene(n)

OrtsmeisterIn in Ski und Snowboard 

•  Familienwertung für alle, die in den 4 Orten 

 ihren Wohnsitz haben. Die besten drei Zeiten  

 kommen in die Wertung. 

•  Zusätzlich wird die schnellste Gemeinde 

 durch die schnellsten 10 Zeiten ermittelt. 

•  Die Siegerehrung findet um 17:00 Uhr im 

 Gasthaus Obermüller (Schliefauhof) Randegg 

 statt. 

 

Anmeldung und Infos bei August Scheinhart unter: 

august.scheinhart@aon.at oder 0650/4501868 

 

 

HAUSSAMMLUNG  
Feuerwehr Gresten-Land 
 

Aufgrund der Corona-Bestimmungen dürfen die 

allseits geschätzten Haussammlungen der FF 

Gresten-Land auch heuer zum Jahresende nicht 

durchgeführt werden. In nächster Zeit werden Sie 

einen Brief inklusive Jahresbericht und der  

Bitte um Überweisung Ihres alljährlichen 

Unterstützungsbeitrages erhalten. Durch 

Ihren finanziellen Beitrag unterstützen 

Sie unsere ehrenamtlichen Helfer in  

dieser besonderen Zeit.  

WEGMARKIERUNGEN 
Alpenverein Gresten 
 

Ein besonderer Dank gilt dem  

Einsatz des Alpenvereins Gresten,  

allen voran Josef Pumhösel, der  

während dem Jahr auf die Instandhal-

tung der Wanderwege und Wegmar-

kierungen achtet. Die Strecke auf den 

Grestner Hochkogel wurde im Herbst 

nachmarkiert und auch die Wegweisungen entlang 

des Alten Rauheisenweges erstrahlen seit kurzem 

wieder in neuer Farbe.  

 

 

VORSTELLUNG VEREIN 
Vereinsinformation 
 

In den nächsten Ausgaben des Landkuriers möchte 

die Gemeinde Gresten-Land die Vereine der Ge-

meinde vorstellen. Dazu sind alle Obmänner und 

Obfrauen herzlich eingeladen, etwa in der Länge 

einer A4 Seite inklusive einem aussagekräftigem 

Bild, einen Beitrag an die Gemeinde Gresten-Land 

zu senden. Dieser Beitrag wird dann im Laufe der 

nächsten Ausgaben veröffentlicht. Interessant wä-

ren die Gründung des Vereins, die Mitgliederanzahl 

und die Aktivitäten.  

 

 

HEIZUNGEN NOVELLE 
NÖ Bauordnung 2014 
 

§ 14 Baubewilligung 

a. Die Aufstellung und der Austausch von: 

Heizkessel mit NWL über 50 kW 

(ausgenommen jene von § 16,Abs.1,Zi.3a) 

b. Heizkessel, die nicht an eine über Dach  

geführte Abgasanlage angeschlossen sind 

(z.B. direkt ins Freie) 

 

§ 16  Meldepflicht 

Abs. 1, Ziffer 3: Die Aufstellung oder der Aus-

tausch von Heizkessel mit NWL über 50 kW mit 

über Dach geführter Abgasanlage, wenn sich der 

Brennstoff oder die Bauart verändert hat. 

Abs. 1, Ziffer 3a: Der Austausch von Heizkessel 

mit NLW bis 400 kW, wenn der Brennstoff und die 

Bauart gleich bleiben, NWL gleich oder geringer ist 

und die Art der Abgasführung gleich bleibt. 

Abs.1, Ziffer 3b:   Die Änderung des Brennstoff 

eines Heizkessels. 

Abs.1, Ziffer 4:  Die Aufstellung von Öfen. 
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Foto: Josef  
Pumhösel 
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